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Gericht 

Verwaltungsgerichtshof 

Entscheidungsdatum 

25.04.1974 

Geschäftszahl 

0016/74 

Rechtssatz 

Mit großer Wahrscheinlichkeit ist anzunehmen, daß die Gleichwertigkeit des häuslichen Unterrichtes im 
Vergleich zu dem in einer öffentlichen Volksschule nicht gegeben ist, wenn gewichtigere Gründe gegen die 
Gleichwertigkeit sprechen als für die Gleichwertigkeit. (mit ausführlicher Begründung unter Bedachtnahme auf 
die Gegebenheiten des Beschwerdefalles - Aufhebung gemäß § 42 Abs 2 lit c Z 2 VwGG) 

Beachte 

Miterledigung (miterledigt  bzw  zur gemeinsamen Entscheidung 

verbunden): 

0017/74 


